
 

 
Bekanntmachung des Regio-Verkehrsverbundes Freiburg (RVF) 
 
Mit Genehmigung der Tarifaufsichtsbehörden der Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF), des Ministe-
riums für Verkehr Baden-Württemberg (Bescheid vom 31.10.25, VM3-3822-222/11/30) sowie des Regierungs-
präsidiums Freiburg (Bescheid vom 01.12.25, RPF46-3892-1/13/33) passt der RVF die Tarifbestimmungen und 
Beförderungsbedingungen mit Stand 08/2025 in einzelnen Punkten an. Sie stehen ab dem 01.01.2026 im 
Internet unter rvf.de zum Download bereit: 
 
Diese Änderungen führt der RVF namens und im Auftrag seiner Aufgabenträger (Stadt Freiburg, Landkreise 
Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen) und den Verbundunternehmen 
 
Freiburger Verkehrs AG 
SBG SüdbadenBus GmbH  
Will, Markgräfler Reisen GmbH & Co. KG 
SWEG – Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH 
SWEG Bus GmbH  
Rast Reisen GmbH 
Tuniberg Express Heinrich Schwarz KG 
Anselm Winterhalter, Spedition und Omnibusbetrieb 

Binninger Omnibusbetrieb GmbH & Co. KG 
Rist-Reisen KG 
Stadtwerke Emmendingen GmbH 
DB Regio AG, Region Baden-Württemberg 
Stadt Breisach am Rhein 
Oestreicher-Regiobus Freiamt OHG  
Stadt Bad Krozingen – Eigenbetriebe

 

mit Wirkung zum 1. Januar 2026 durch.  
 
Tarifbestimmungen – 6.3.2.1 Deutschland-Ticket / Deutschland-Ticket Job: Das Zusatz-Deutschland-
Ticket für die 1. Klasse wird seitens des RVF seit September 2025 nicht mehr angeboten. +++ 6.3.2.8 Regio-

karten Abo / 6.3.2.8.1 Ergänzungskarten TGO, Move, RVL und WTV im Abo / 6.3.2.9.1 Regiokarten Schü-

lerAbo / 6.3.2.12 JobTicket BW / 6.3.2.13 Regiokarte Job: Die Regiokarten im Abo werden ab dem 
01.01.2026 (wie die Deutschland-Tickets) nur noch auf eTicket-Chipkarten (nicht mehr per Monatsabschnit-
ten) angeboten (nicht per Wallet). Monatsabschnitte müssen daher auch nicht mehr zurückgegeben werden. 
Die Regelungen zu Verlust oder Zerstörung sind für eTicket-Chipkarten einheitlich in Anlage 7 BESONDERE 

BESTIMMUNGEN ZU ETICKET-CHIPKARTEN geregelt. In der Anlage 7 wurden diese Produkte entsprechend 
ergänzt. +++ 13.2.6 Luftlinientarif (eTarif): Ab dem 01.04.2026 wird der Luftlinientarif im Rahmen von Ci-
CoBW mit einem Monatscapping angeboten. Ein solcher Monatsdeckel wird im RVF ergänzend zum Preisstu-
fen- und zum Tagesdeckel landesweit angeboten. Gemäß Anlage 4 FAHRPREISTAFEL liegt der Preis dieses 
Monatsdeckels landeseinheitlich bei 72,00 € (neuer Deutschland-Ticket-Preis + 9,00 €). +++ 13.2.7 CiCoBW: 
Die AGBs und Datenschutzbestimmungen sind für CiCoBW einheitlich in den Beförderungsbedingungen und 
Tarifbestimmungen des Baden-Württemberg-Tarifs geregelt. 
 
Beförderungsbedingungen – § 3 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen: In Abstimmung mit 
dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg wird auf Basis des Beschlusses des Ministerrats vom 
22.07.2025 zum Verbot des Führens von Waffen und Messern im ÖPNV explizit auf das „Verbot des Führens 
von Messern“ hingewiesen.  
 

Mit Anzeige vom 31.10.2025 bei der Tarifaufsichtsbehörde der Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF), 
dem Regierungspräsidium Freiburg führt der RVF namens und im Auftrag seiner Aufgabenträger und Ver-
bundunternehmen mit Wirkung zum 1. Januar 2026 eine Tarifanpassung durch. Ab diesem Datum gelten 
die untenstehenden geänderten Einzelpreise. Nicht aufgeführte Preise bleiben unverändert. 
 

Deutschland-Tickets Je Kalendermonat Preis 

Deutschland-Ticket (2. Kl.) Erwachsene 63,00 € 

Deutschland-Ticket Job Mindestzuschuss des Arbeitgebers: 15,75 € 59,85 € 

Deutschland-Ticket JugendBW  Schüler/Azubis/Studierende bis max. 27 Jahre 45,00 € 
 

Der Mindestzuschuss für Arbeitgeber bei der Regiokarte Job steigt dementsprechend auf 15,75 € pro Monat. 
 

Aktuelle Tarifinformationen sind bei allen Mitgliedsunternehmen, den Kundenzentren der Verkehrsunternehmen sowie in der Ge-
schäftsstelle des RVF, Besançonallee 99, 79111 Freiburg erhältlich. 
 


